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vie îomverwalllmg waiaarmer Lerggemeinclen.

Unter dieser Aufschrift erschien im letzten Dezemderheft ein Artikel,
in welchem der Ansicht Raum gegeben wird, daß auch kleine, waldarme

Berggemeinden dazu gebracht werden sollten, alljährlich kleinere Holz-
Verkäufe vorzunehmen, um die nötigen Mittel zum Unterhalt der

Wälder zu beschaffen. Mit Nachfolgendem möchte ich beweisen, daß

unter Umständen Gründe materieller und ideeller Art dagegen sprechen

können.

Das Normalwaldreglement, welches im Kanton Bern den Ge-

meinden und Bäuerten als Gerüst zum Aufbau eigener Einungen
dienen soll, ist vielfach im großen Styl angelegt. Es möchte einen

schmucken Bau mit weit ausschauendem Giebel errichten, reicht aber

mit diesem ersten Stockwerk schon über die Dachfirst zahlreicher,
kleiner Bäuerten des Oberlandes empor.

Eng und primitiv sind die Einrichtungen dieser Oberländerhäuschen,

— vielfach unökonomisch, — aber darüber liegt ein gewisser poetischer

Schimmer, der Reiz einer stummen aber trotzdem ausdrucksvollen

Sprache der Vergangenheit mit der Gegenwart, — sie fesselt den Sohn
der Berge an seine Scholle, an sein väterliches Erbe.

Ganz ähnlich wirken die alten Gebräuche, die in der Nutzung
der Allmenden, des gemeinsamen Waldbesitzes gepflegt wurden und

zum Teil noch werden. Überblicken wir rasch die Geschichte dieser

Bäuerten.

Der Ritter Antoni von Thnrn verkaufte in Geldnöten die

Landschaft Frntigen der Stadt Bern im Jahr 1400. Gern wollen wir
den Schutz des mächtigen Bern genießen, aber nicht als erkaufte Leute,

nur wollen selbst für Bern die Kanfsummc zusammenlegen. So sagten

Schweiz. Zeitschrift für Forstwesen. 1912. 9



- 150 —

die Frutiger, und su geschah es. Gegen 0200 Gulden, eine hohe Summe

für die damaligen Begriffe, mußten aufgebracht werden. Ein deutlicher
Beweis wie sehr die Frutigleute über ihre Gebräuche und Rechte

eifersüchtig wachten. In der Mitte des vergangenen Jahrhunderts
gelangten die Gemeinden und Bäuerten durch die Kantonementsverträge
wiederum in Besitz ihrer Waldungen, die trotz Auskaufes im

10.—18. Jahrhundert als obrigkeitliche Wälder betrachtet wurden. Auf
diesen blieb zum Teil die Pflicht des Unterhaltes von Schule und

Kirche, von Brücken und Bachschwellen ruhen, wodurch und in Ver-

bindung mit deren historischen Entwicklung der Charakter der Öffentlich-
keit der Bäuerten dokumentiert wurde. Viele aber haben solche Pflichten
nicht übernommen und werden nur auf Grund ihrer Geschichte, ihrer
Organisation und ihrer spezifischen Eigenarten vom Staat als vffent-
liche Korporationen anerkannt und zum Teil mit dein Recht des

Steuerbezuges ausgerüstet.

Wer zwanzig Jahre zählt und in den Märchen der Bäuert eigen

Feuer und Licht aufstellt, ist genössig, so lautet in der Gemeinde Reichen-

bach die Inschrift ob dem Tor, das zum Genußanteil an Allmend und

Wald führt. Die Zahl der Berechtigten kann somit vermehrt werden.

Begrenzt ist die Zahl der Genossen in den Bäuerten der Gemeinde

Frutigen, da der Genuß am Wald mit dein Besitz eines Bäuerthauses
verbunden ist. Hier ist der Charakter der Öffentlichkeit nicht mehr

vorhanden. Der Allinendwald spielt mehr die Rolle des Privatwaldes,
der die Bedürfnisse des Hauses und der Hofstatt, sei es an Bauholz
oder Zaun-, Schindel- und Brennholz befriedigen muß.

Keineswegs erschöpft sich damit die Eigenart der Frutigerbäuerten.
Die alten Landrechte aus dem 14. und 15. Jahrhundert wurden zum
großen Teil in den sechziger Jahren vorigen Jahrhunderts erneuert

und enthalten Bestimmungen über Zeit und Art der Gatafelrechte

(Holzreistrechte) und über die Zaunbannansprüche. Letztere in dem Sinn,
daß, „wer mit seinen Gütern an Berge oder Allmenden stößt, nur bis
2 Klafter von den Zäunen iveg Holz und Holzmarchen schwenten darf"
usw., Bestimmungen, die ohne Zweifel den Gebräuchen und Rechts-

anschauungen etwas Besonderes, Eigenartiges geben. Ja es kommt

sogar vor, daß die Größe der Nutzungsberechtigung am Bänertsallmend-
wald von der Grundsteuerschatzung abhängt.
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Mit berechtigtem Stolz zogen früher die Kommissivnsmitglieder

aus, um die Lose im Wald anzuzeichnen. Der „Gilgian" und der

„Gwehr" (^Quirinus) bekamen mehr Bauhölzer zugewiesen, da deren

Haus und Scheuer der Reparatur bedurften, während der Samuel
und Häm (—Abraham) einige Zaunlatten nebst einer Schindeltanne

erhielten. Hatte einer zum Neubau Mehreres nötig, so wurde ihm solches,

unter Berechnung eines bescheidenen Preises, gestattet. Ans benach-

Karten Bäuerten durch Brand Beschädigte beschenkte man großmütig mit
ein bis mehreren wackeren Tannen, neuerdings unter entsprechender

Reduzierung der Berechtigtenlose. Das war — und ist übrigens
jetzt noch — ein patriarchalischer, schöner Zug, der den Einzelnen
sich als Glied einer großen Familie fühlen läßt und
v o n i h m A n t e i l n a h m e h e i s ch t a m „Werchen" u n d Treiben
und am Gedeihen seiner nachbarlichen Familie.

Zur Befriedigung der Bedürfnisse des Waldes „randen" die Ge-

nossen anläßlich der Verlosung das Nötige zusammen, denn an der

Erhaltung des Waldbestandes, an der Äuffnung von dessen Holz-
Vorräten sind sie nicht wenig interessiert, weil der Wert ihres Heim-
Wesens sinkt und steigt mit demjenigen des Allmendwaldes.

Das ist nun, ich gebe es zu, im Blick ans verschiedene Bäuerten

etwas idealistisch gezeichnet. Den guten Grundsätzen kann etwa ein

Schnippchen geschlagen werden. Der reichere Genosse errichtet den

größern und protzigern Ban und das Mehr über dem durchschnittlichen

Bedarf bezieht er auf Kosten der andern. Die kleine Familie, die spar-

sam mit ihrem Lvsholz umgegangen ist und infolge dessen geringes

Bedürfnis für den nächsten Bezug zeigt, wird vielleicht von einem

„freundlichen" spekulierenden Nachbar verleitet, ihr Losholz um einen

„Putzenstiel" zu verkaufen. Ganz ähnlich kann es einer einzelstehenden,

aber haushaltführenden Weibsperson ergehen, die trotz kräftiger Hand
auf Selbstrüsten des Losholzes verzichten muß. Wie schwer fällt es

aber, hin und wieder in solch einfachen, bäuerlichen Verhältnissen
bares Geld aufzubringen, um „randen" zu können!

Das sind Gründe, die den Forstbeamtcn veranlassen, in den Wald-

reglementen darauf zu dringen, daß prinzipiell ein Teil der Jahres-

nutznng zum Verkauf gelange, ferner daß bei Verzicht auf den Los-
Holzbezug der Barbetrag, nach marktgängigen Preisen berechnet,
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entrichtet werde. Durch solche gut gemeinte Verschlage macht nnn etwa

Folgendes einen dicken Strich:

t. Die Bäuert ist so am Berghang gelegen, daß ein Hvlzbezug

nur gerade aus dem eigenen Wald geschehen kann. Seitwärts
und obenher sind keine andern nutzbaren Waldbestände. Holz
ans dem Tal herauf zu fördern ist mit außergewöhnlichen Kosten

verbunden und

2. der Bäuertsmald kann gerade noch die Bedürfnisse der zuge-
hörenden Haushaltungen befriedigen.

Dann darf auch das nicht vergessen werden, daß der Bauer

ungleich größere Freude am Besitz einer mit Brennholzscheitern ge-

spickten Hauswand, an einem schönen Vorrat von Laden und „Bändern"
empfindet, als etwa am Klang einiger Fünfliver. Die Angst, daß

letztere allzuleicht den Weg alles Irdischen gehen, vergällt ihm die

Freude des Besitzes.

Da ist aber noch der Artikel 10 der Vollziehungsverordnung

zum Bnndesgesen vom 11. Oktober 1002, der in bezug auf wald-
pflegliche Holzerei in den Waldreglementen entsprechende Anwendung
finden soll. Wird Rüstung im Akkord, im Taglohn oder Gemeinde-

werk verlangt, so kann der Losholzberechtigte sein Holz nicht so

aufrüsten, wie es ihm zu seinen Zwecken am besten dient. Es darf
daher nicht als ein zu weit gehendes Zugeständnis betrachtet werden,

wenn man die Bildung von kleinen Holzergruppen von mindestens
1 Mann als zulässig bezeichnet. Um dabei die Aufsicht der Holzerei

zu ermöglichen ist ein kurzer Nüsttermin anzusetzen.

Sollen die Wirtschaftsplänc und Waldregleinente sich nicht mit
solchen Bestimmungen bescheiden? Einhalten des Etats, Schlagan-

zeichnung durch den Oberförster, gründliche Kultivierung, Reinigung
und Säuberung der Jungwüchse, eventuell Wegebau, Ablösen von
Servituten und Einstellen von üblen Nebennutzungen, diese Postulate
werden genügen, um die Waldwirtschaft solcher Bäuerten in vrdent-

liehe Bahnen zu leiten. Hinderlich sind übrigens unter vorliegenden

Verhältnissen nicht die Nebennntzungen, wie Wcidgang usw., sondern

eher etwa noch die laienhafte Kritik an den vom Förster getroffenen

Anordnungen rein forsttechnischer Natur. Hinderlich ist aber auch dem

Wirken des Forstbeamten das Mißtrauen gegen alles, was Ausfluß
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von Gesetzen, Verordnungen, Neglementen und Instruktionen ist. Eine

Überfütternng mit solchen kann allerdings und wahrhaftig nicht in
Abrede gestellt werden.

Es ist nicht ängstliches Zurückweichen vor dem Widerstand, der

da oder dort sich gegenüber den Forderungen des Försters geltend

macht, der mich zu obigen Vorschlägen veranlaßte, sondern mehr die

Scheu davor, mit der eiligen Einführung moderner
forstlicher Grundsätze etwas zu zerstören, was nicht so

leicht wieder aufgebaut werden kann.
Ich meine das sich Heimisch fühl en der Banern in

ihrem kleinen Bäuerts kreis, das Schlingen enger Bande
n m B a uer n nd Scholle durch Pflege der alten Gebrä u ch e,
die ihm unbewußt seinen heimatlichen Herd teuer
machen.

Also Kameraden, die ihr vielleicht in ähnlichen Verhältnissen

arbeitet, gedenkt dieses Heimatschntzes auch wenn ihr der schwärzesten

Reaktion geziehen werden solltet.

Frutigen, 31. Januar 1912.

H. von Greyerz, Oberförster,

Las HbgebotsverfMen an Sen hollelttimelgelungen
Ses 4. aarg. Mêeises in Zarau.

Vmi A. B r u n n h o f er, Kreisförster in Aarau.

Über das Wesen des Holzverkaufs im Abgebotsverfahren und die

bei einem solchen gewonnenen persönlichen Eindrücke referierte im
Oktober 1910 in zwei Versammlungen der aarganischen Forsttechniker

Herr Kantons-Oberförster C. Wanger, nachdem er, behufs nähern
Studiums dieses neuen Verkaufsverfahrens sowohl an der Jahres-
Versammlung des deutschen Forstvereins 1910 in Ulm, wo dies Thema

zur Behandlung kam, wie auch an der großen Holzsteigerung vom
12. Oktober desselben Jahres in Metz, an welcher im Abgebot ver-
kauft wurde, teilgenommen hatte.
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